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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Bayerisches Oberstes Landesgericht

Beschluss vom 03. August 2004

- 4Z BR 032/04 -

Zum Verfahrensgegenstand und Prüfungsumfang im Haftaufhebungsverfahren (  § 10 FEVG = FreihEntzG )

Zitierweise: BayObLG v. 03.08.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Zum Verfahrensgang

Das Amtsgericht hatte mit Beschluss vom 10.10.2003 Abschiebungshaft für höchstens 3 Monate im Anschluss an laufende Untersuchungshaft angeordnet. Gegen diese Entscheidung wurde kein Rechtsmittel eingelegt. Die Untersuchungshaft wurde am 17.11.2003 beendet. Seit dem 17.11.2003 wurde die (als Überhaft angeordnete)  Abschiebungshaft  vollzogen. 

Unter dem 08.01.2004 beantragte der Betroffene, die Haftanordnung vom 10.10.2003 aufzuheben und – hilfsweise - die Rechtswidrigkeit der Inhaftierung festzustellen. Das Amtsgericht lehnte beide Anträge mit Beschluss vom 12.01.2004 ab. Ebenfalls am 12.01.2004 wurde der Betroffene abgeschoben. Auf die mit dem Ziel der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Haft von dem Betroffenen gegen den Beschluss des Amtsgerichts vom 12.01.2004 eingelegte sofortige Beschwerde hat das Landgericht mit Beschluss vom 19.03.2004 festgestellt, dass die Abschiebungshaftanordnung (vom 10.10.2003) seit dem 31.12.2003 rechtswidrig war, und die sofortige Beschwerde für die Zeit davor zurückgewiesen. Das Landgericht hat seine Feststellung damit begründet, dass die Beschaffung der Heimreisedokumente von der Ausländerbehörde nicht mit der gebotenen Zügigkeit vorangetrieben worden sei. 

Gegen die Entscheidung des Landgerichts haben der Betroffene (soweit es um die Zeit bis 30.12.2003 geht) und die beteiligte Ausländerbehörde (soweit es um die Zeit danach geht) jeweils sofortige weitere Beschwerde eingelegt, über die das Bayerische Oberste Landesgericht zu entscheiden hatte.    
Wortlaut der Entscheidung
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Bayerisches Oberstes Landesgericht

Beschluss

Der 4. Zivilsenat des Bayerischen Obersten Landesgerichts hat unter Mitwirkung ..............

am 3. August 2004

in der Abschiebungshaftsache

..................

auf die sofortigen weiteren Beschwerden des Betroffenen und der Beteiligten

b e s c h l o s s e n :

I.      Dem Betroffen wird auch für das Verfahren der Rechtsbeschwerde unter Beiordnung von Rechtsanwalt ................. Prozesskostenhilfe bewilligt.

II.
Die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss des Landgerichts München I vom 19. März 2004 wird zurückgewiesen.

III.
Auf die sofortige Beschwerde der Beteiligten wird in Abänderung von Ziffer 1 des Beschlusses des Landgerichts München I vom 19. März 2004 die sofortige Beschwerde des Betroffenen gegen die Ziffern 1 und 2 des Beschlusses des Amtsgerichts München vom 12. Januar 2004 insgesamt
zurückgewiesen. 

G r ü n d e :

I.

1.   Die Ausländerbehörde betrieb die Abschiebung des Betroffenen, der am 12.1.2004 auf dem Luftweg nach ........, .......... abgeschoben wurde. Er war nach eigenen Angaben am 22.10. 2001 ohne Pass und ohne Visum in das Bundesgebiet eingereist. Der von ihm am 25.10.2001 gestellte Asylantrag wurde (nach Anhörung vom 30.10.2001) mit Bescheid vom 15.11.2001, rechtsbeständig seit 7.12.2001, als offensichtlich unbegründet abgelehnt.  Wegen .................................. (Tatzeit: 9.11. 2001) erhob die Staatsanwaltschaft B.......... gegen ihn Anklage zum Amtsgericht G......... (Jugendrichter). Mit Haftbefehl vom 14.3.2002 ordnete das Amtsgericht G........ gegen ihn Untersuchungshaft an, die erst vom 9.10.2003 (Festnahme in M..........) bis 17.11.2003 (Hauptverhandlung in G...........) vollstreckt werden konnte. Am 17.11.2003 verurteilte ihn der Jugendrichter zu vier Wochen Dauerarrest, die durch Anrechnung der Untersuchungshaft verbüßt waren; zugleich hob er den Haftbefehl vom 14.3.2002 auf.

2.   Auf Antrag der ....... .................................., in Amtshilfe für die Beteiligte handelnd, ordnete das Amtsgericht München mit Beschluss vom 10.10.2003 gegen den Betroffenen mit sofortiger Wirksamkeit Abschiebungshaft nach § 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AuslG für längstens drei Monate an, zu vollziehen im Anschluss an die Untersuchungshaft auf Grund des Haftbefehls vom 14.3.2002. Ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung ging innerhalb der Frist des § 22 Abs. 1 FGG nicht ein.  

3.  Ebenfalls am 10.10.2003 stellte der Betroffene bei dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge einen Asylfolgeantrag. Wegen Antragsrücknahme vom 11.11.2003 stellte das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge das      Asylfolgeverfahren am 20.11.2003 ein. Am 15.12.2003 stellte der Betroffene ohne Begründung einen neuen Asylfolgeantrag. Mit Bescheid vom 23.12.2003, bei der Beteiligten eingegangen am 5.1.2004, lehnte das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge die Durchführung eines weiteren Asylverfahrens ab.

4.    Der Verteidiger des Betroffenen im Verfahren vor dem Amtsgericht G...... unterrichtete am 17.11.2003 die Beteiligte per Fax über das Ergebnis der Hauptverhandlung vom selben Tag und berichtete: "nach den mir erteilten Informationen (hat) mein Mandant in Frankreich Asyl beantragt und erhalten". Er forderte die Behörde auf, dies zu überprüfen und den Betroffenen ggf. nicht nach ........ abzuschieben, sondern nach Frankreich zu überstellen. Mit Schreiben vom 18.11.2003 bat die Beteiligte das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge um Rückfrage in Frankreich. Am 24.11.2003 traf aus Paris die Nachricht ein, der Betroffene habe in Frankreich Asyl beantragt. Mit Schreiben vom 25.11.2003 fragte die Beteiligte bei dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge an, ob eine Überstellung nach Frankreich möglich sei. Am 2.12.2003 erhielt sie telefonisch die Nachricht, dass der von dem Betroffenen in Frankreich gestellte Asylantrag am 23.5.2003 abgelehnt worden und dass eine Rückführung nach Frankreich nicht möglich seien.

5.   Am 19.11.2003 bat die Beteiligte die Bezirksregierung ........... im Wege der Amtshilfe einen Antrag des Betroffenen auf Passersatz aufzunehmen. Der von dem Betroffenen ausgefüllte Passersatzantrag ging am 1.12.2003 bei der Beteiligten ein. 

Am 2.12.2003 bat die Beteiligte die Botschaft ....... ........... um Ausstellung eines Passersatzes. Dieser, ausgestellt am 10.12.2003 und gültig bis 9.2.2004, ging am 11.12.2003 bei der Beteiligten ein. Am selben Tag ersuchte die Beteiligte das Landeskriminalamt ........... um organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Abschiebung.

6. Mit der Versicherung, ordnungsgemäß bevollmächtigt zu sein, beantragte Rechtsanwalt ............ per Fax am 18.12.2003 bei dem Amtsgericht München Akteneinsicht. Mit Schriftsatz vom 8.1.2004 stellte er "gemäß § 10 FEVG" folgende Anträge: "1) Den Beschluss vom 10.10.2003 aufzuheben; 2) Hilfsweise: Festzustellen, dass die Inhaftierung des Betroffenen in Abschiebungshaft rechtswidrig ist; 3) Dem Betroffenen Prozesskostenhilfe unter Beiordnung des Unterzeichners zu bewilligen." Im Hinblick auf eine in diesem Schriftsatz enthaltene Rüge benachrichtigte das Amtsgericht am 9.1.2004 die Botschaft ..... ............. in Berlin über die Inhaftierung des Betroffenen.

7. Mit Beschluss vom 12.1.2004 lehnte das Amtsgericht 1) den Antrag vom 8.1.2004 auf Aufhebung des Beschlusses vom 10.10.2003, 2) den hilfsweise gestellten Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Inhaftierung des Betroffenen und 3) den Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ab.

8. Auf die von Rechtsanwalt ............ als Bevollmächtigter des Betroffenen am 22.1.2004 eingelegte sofortige Beschwerde hin erließ die Beschwerdekammer am 19.3.2004 folgenden Beschluss:

1.  Es wird festgestellt, dass die Abschiebungshaftanordnung seit dem 31.12.2003 rechtswidrig war; im Übrigen wird die sofortige Beschwerde zurückgewiesen.

2.  Dem Betroffenen wird Prozesskostenhilfe unter Beiordnung von Rechtsanwalt ......... für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren bewilligt.

9. Gegen den ihr am 30.3.2004 zugestellten Beschluss hat die Beteiligte am 7.4.2004 sofortige weitere Beschwerde eingelegt; sie beantragt festzustellen, dass die Abschiebungshaftanordnung entgegen dem Beschluss des Landgerichts rechtmäßig war.

10. Für den Betroffenen hat Rechtsanwalt ......... gegen den ihm am 29.3.2004 zugestellten Beschluss am 12.4.2004 ebenfalls sofortige weitere Beschwerde mit dem Ziel der Feststellung der Rechtswi-drigkeit der Freiheitsentziehung auch für die Zeit vom 10.10. bis 31.12.2003 eingelegt; weiterhin beantragt er auch für diese Instanz  seine Beiordnung und Bewilligung von Prozesskostenhilfe. Er rügt im Wesentlichen: Die Beteiligte habe versäumt, das Einvernehmen der Staatsanwaltschaft mit der Abschiebung einzuholen. Die Beteiligte  habe gegen das Beschleunigungsgebot verstoßen. Das Amts-gericht habe gegen Art. 104 Abs. 4 GG verstoßen, weil es keine Vertrauensperson über die Inhaftierung unterrichtet habe, sowie Art. 104 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1 b des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen verletzt, weil es die konsularische Vertretung des Heimatstaates nicht benachrichtigt habe.

II.

1. Zur Entscheidung über die weiteren sofortigen Beschwerden ist das Bayerische Oberste Landesgericht nach Art. 11 Abs. 3 Nr. 1 AGGVG, § 199 Abs. 1, § 28 Abs. 1 FGG, § 103 Abs. 2 Satz 1 AuslG, § 3 Satz 2 FreihEntzG berufen. Beide Rechtsmittel sind, da form- und fristgerecht eingelegt, zulässig. In der Sache haben nur das Rechtsmittel der Beteiligten und der Prozesskostenhilfeantrag des Betroffenen Erfolg.

2. Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Beiordnung des bereits in zweiter Instanz beigeordneten Rechtsanwalts rechtfertigen sich aus § 119 Abs. 1 Satz 2,  § 121 Abs. 2 ZPO.

3. Die von der Beteiligten eingelegte Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung der landgerichtlichen Entscheidung in der Sache (Ziffer 1 des angefochtenen Beschlusses) und zur Verwerfung der Erstbeschwerde des Betroffenen gegen die vor dem Landgericht angefochtene Entscheidung des Amtsgerichts vom 12.1.2004. Die Erstbeschwerde ist unbegründet. Die amtsgerichtliche Entscheidung hält rechtlicher Prüfung Stand, nicht dagegen der sie ändernde Beschluss der Beschwerdekammer.

a) Das Landgericht hat den Gegenstand des bei ihm anhängig gewordenen Rechtsmittelverfahrens verkannt. Die Haftanordnung vom 10.10.2003 ist nicht mit dem vom Gesetz zur Verfügung gestellten Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde (§ 6 Abs. 1, § 7 Abs. 1, § 3 Satz 1 FreihEntzG, § 22 Abs. 1 FGG) form- und fristgerecht angefochten worden. Sie ist somit mit Ablauf des 24.10.2003 rechtskräftig geworden; ein gegen sie eingelegtes Rechtsmittel wäre als unzulässig zu verwerfen. Ein solches liegt auch nicht vor, denn die Erstbeschwerde vom 22.1.2004 enthält für eine denkbare Anfechtung der Haftanordnung vom 10.10.2003 weder ein Wiedereinsetzungsgesuch noch einen Tatsachenvortrag, der eine Wiedereinsetzung gegen eine Fristversäumnis rechtfertigen könnte.

b) Wie im Schriftsatz vom 8.1.2004 ausdrücklich hervorgehoben ("gemäß § 10 FEVG"), ist Gegenstand des mit diesem Schriftsatz eingeleiteten amtsgerichtlichen Verfahrens ein Haftprüfungsantrag nach § 10 Abs. 1 FreihEntzG geworden, den zu stellen alle in § 6 Abs. 2 FreihEntzG aufgeführten Personen berechtigt sind und der gemäß § 10 Abs. 2 FreihEntzG zu bescheiden ist. Gegen diesen Bescheid ist nach §§ 12, 7 Abs. 1 FreihEntzG erneut der Rechtsmittelzug der sofortigen und der sofortigen weiteren Beschwerde nach dem FGG eröffnet (§ 3 Satz 2 FreihEntzG). Gegenstand eines nach § 10 Abs. 1, 2 FreihEntzG eingeleiteten Verfahrens ist die Frage, ob die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzung für eine Aufrechterhaltung und Fortsetzung der nach      § 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AuslG bis dahin vollzogenen Sicherungshaft zur Zeit der Antragstellung (hier: 8.1.2004) und der Entscheidung (hier: 12.1.2004)  w e i t e r h i n     b e s t e h e n .

c) Diese Frage hat das Amtsgericht mit seiner Entscheidung vom 12.1.2004 bejaht, die am 8.1.2004 gestellten Sachanträge als unbegründet zurückgewiesen und damit die auf Grund der Anordnung vom 10.10.2003 seit 17.11.2003 (Entlassung des Betroffenen aus der Untersuchungshaft im Strafverfahren des Amtsgerichts G......) vollzogene Abschiebungshaft aufrechterhalten. Diese Entscheidung ist - auch unter Berücksichtigung der vor dem Amtsgericht, der Beschwerdekammer und dem Senat vorgebrachten Einwendungen gegen die Rechtmäßigkeit der gegen den Betroffenen vollzogenen Sicherungshaft - rechtlich nicht zu beanstanden.

aa) Der Beschluss vom 12.1.2004 verletzt nicht § 64 Abs. 3 "GG" (gemeint ist: Ausländergesetz), da das Strafverfahren des Amtsgerichts G.......... seit 17.11.2003 abgeschlossen war.

bb) Der Beschluss vom 12.1.2004 verstößt nicht gegen Art. 104 Abs. 4 GG, denn zur Zeit dieser Entscheidung hatte der Betroffene den Beistand eines Anwalts seines Vertrauens. Für das Amtsgericht bestand zu dieser Zeit keine Verpflichtung, ins Blaue hinein nach weiteren Vertrauenspersonen zu forschen; die Angaben des Betroffenen über seine Familienverhältnisse bei der Anhörung vom 30.10.2001 vor dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge enthielten keine Hinweise auf für das Amtsgericht erreichbare Vertrauenspersonen.

cc) Der Beschluss vom 12.1.2004 verstößt nicht gegen Art. 104 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1 lit. b der Wiener Konsularrechtskonvention, denn das Amtsgericht hatte am 9.1.2004 die im Oktober 2003 unterbliebene Unterrichtung der Botschaft .......... nachgeholt.

dd) Die Aufrechterhaltung der seit 17.11.2003 vollzogenen Abschiebungshaft durch die Entscheidung vom 12.1.2004 verstößt auch nicht gegen das Beschleunigungsgebot, wie die noch am selben Tag durchgeführte Abschiebung belegt.

d) Unabhängig von der Unanfechtbarkeit der Haftanordnung vom 10.10.2003 ist das Amtsgericht auf Grund des Haftprüfungsantrags vom 8.1.2004 berechtigt und verpflichtet gewesen, die Freiheitsentziehung des Betroffenen sofort zu beenden, wenn eine Prüfung der Sach- und Rechtslage zur Zeit der Haftprüfung ergeben hätte, dass die Freiheitsentziehung von Anfang an (z.B. wegen einer Personenverwechslung, einer Verletzung der Immunität eines Diplomaten u.ä.) unheilbar rechtswidrig ist, oder wenn sich ergäben hätte, dass während der abgelaufenen Haftzeit Umstände eingetreten sind, die eine Fortsetzung der Abschiebungshaft insbesondere nach § 57 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Sätze 1, 2 AuslG unzulässig machen. Auch unter diesem Blickwinkel ist die mit der Erstbeschwerde angefochtene Entscheidung vom 12.1.2004 rechtlich nicht zu beanstanden. Insbesondere lagen bis zu diesem Tag keine - eine sofortige Freilassung des Betroffenen gebietenden - Verstöße gegen das Beschleunigungsgebot - sei es auf Seiten des Gerichts, sei es auf Seiten der Ausländerbehörde - vor. Die auf Antrag des beigeordneten Verfahrensvertreters beigezogenen Verwaltungsakten widerlegen anschaulich den Vorwurf einer zögerlichen Bearbeitung durch die Behörde. Ein Zeitverlust von etwa zwei Wochen (17.11. bis 2.12.2003) ist darauf zurückzuführen, dass der Betroffene selbst seinen Strafverteidiger in G.......... dahin informierte, er habe in Frankreich Asyl nicht nur beantragt, sondern auch erhalten, was sich erst am 2.12.2003 als unrichtig herausstellte; doch auch in dieser Zeitspanne hat die Behörde sachdienliche Schritte unternommen, um die überwachte Ausreise des Betroffenen, sei es nach Frankreich, sei es nach ..........., zu fördern. Trotz der bekannten, feiertags- und ferienbedingten, zur Jahreswende erhöhten Belegung der in Linienflügen verfügbaren Plätze ist es den beteiligten Behörden gelungen, die im Beschluss vom 10.10.2003 angeordnete und seit 17.11.2003 vollzogene Haft von längstens drei Monaten deutlich zu unterschreiten.  

Diesseits in das Internet eingestellt am 12.12.2004.
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